
Wir sind die IG BAU
Wir setzen uns für eine faire Arbeitswelt ein, gute Einkommen,  
soziale Sicherheit, Mitsprache im Betrieb und den Schutz von  
Umwelt und Gesundheit. Einfluss auf Politik und Gesellschaft  
nehmen – das geht mit der IG BAU. Wir handeln Tarifverträge aus. 
Sie sichern den Mitgliedern ihren Lohn, 30 Tage Urlaub, Zuschläge 
und vieles mehr. Wir bieten Beratung, Rechtsschutz, unterstützen  
im Arbeitskampf.

Eine starke Gemeinschaft
Wir sind viele tausend Menschen und haben gute Gründe, in der 
IG BAU zu sein. Wir sind Frauen und Männer mit unterschiedlichen 
Meinungen und Weltanschauungen und wir wissen: Nur als starke 
Gemeinschaft können wir etwas erreichen. Hier können wir unsere 
Interessen durchsetzen.

Stärke bringt Erfolg: Mitglied werden!
Gute Arbeitsbedingungen und faire Einkommen sind keine  
Selbstverständlichkeit. Sie werden in Tarifverhandlungen durch 
die IG BAU erkämpft. Je mehr Kolleg*innen wir sind, die sich in der 
IG BAU organisieren, desto mehr können wir erreichen.

Du bist noch kein Mitglied?  
Dann schließe dich jetzt unserer erfolgreichen Gemeinschaft an! 
Gemeinsam können wir die Zukunft unserer Arbeit gestalten.

Mach’ mit und werde Teil der IG BAU!
www.igbau.de > Mitglied werden

Du hast noch Fragen? 

Melde Dich bei uns! 
Dein zuständiges Mitgliederbüro findest Du unter 
www.igbau.de > Über uns > IG BAU-Regionen und  
ihre Mitgliederbüros
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Mach den 

    Lohn-Check!

Tariferfolg im Gebäudereiniger-Handwerk

www.igbau.de



Liebe Kollegin, lieber Kollege,
seit Oktober 2019 haben wir einen neuen Rahmentarifvertrag (RTV) 
im Gebäudereiniger-Handwerk. Das bedeutet unter anderem 
höhere Zuschläge, mehr Urlaub oder den Weihnachtsbonus 2019 
und 2020 als Einstieg in ein Weihnachtsgeld. 

Einige Regelungen des neuen RTV beziehen sich auch auf unsere 
Löhne. Darum empfehlen wir Dir: Macht jetzt den Lohn-Check und 
prüfe, ob Du auch wirklich das verdienst, was Dir zusteht!

Wichtig:
Der neue RTV setzt schlechtere Arbeitsverträge außer Kraft!
Nach der Kündigung des Rahmentarifvertrags durch die  
Arbeitgeber im April 2019 sind zahlreiche Beschäftigte von  
ihren Arbeitgebern unter Druck gesetzt worden, neue – 
schlechtere – Arbeitsverträge zu unterschreiben. Doch  
mit Inkrafttreten des neuen Rahmentarifvertrags sind alle 
schlechteren Arbeitsverträge ersetzt! Dies gilt für
> IG BAU-Mitglieder seit dem 1. November 2019 und
>  Nichtmitglieder mit Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit.

Mitglieder sind immer auf der sicheren Seite!



Der Lohn-Check – was steht Dir zu?
> Besser: Eingruppierung
  Gesell*innen mit der Ausbildung Gebäudereiniger*in haben  

das Recht auf Eingruppierung in Lohngruppe 6 – unabhängig von 
ihrer Tätigkeit.

> Höher: Zuschläge
  Zuschlag für Nachtarbeit: 30 Prozent (vorher 25)
   Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit: 80 Prozent (vorher 75)
   Zuschläge für Arbeit am 1. Mai, am Neujahrstag sowie  

am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag: weiterhin 200 Prozent

> Zusätzlich: Belastungszuschlag
  Zusätzlich zu den zuvor genannten Zuschlägen gibt es nun einen 

„Belastungszuschlag“ in Höhe von 25 Prozent, wenn Du mehr  
als acht Arbeitsstunden am Tag oder über 40 Stunden die Woche 
arbeitest. Dies gilt auch bei Ausgleich der Arbeitsstunden innerhalb 
eines Monats.

> Häufiger: Erschwerniszuschlag 
  Der Erschwerniszuschlag in der Industriereinigung von 75 Cent pro 

Stunde bleibt – und er gilt in Zukunft für deutlich mehr Beschäftigte.  
Außerdem ist er nun auch zu zahlen, wenn Fahrbahnen und 
Werk hallen mit Maschinen statt manuell gereinigt werden.

> Gerechter: Ost-West-Angleichung

West
Zeitraum in Euro Erhöhung 

in Euro
Erhöhung 
in %

seit 01.01.2020 10,80 0,24 + 2,27 

West
Zeitraum in Euro Erhöhung 

in Euro
Erhöhung 
in %

seit 01.01.2020 10,80 0,28 + 2,03 

Lohngruppe 1 (= Mindestlohn 1)

Lohngruppe 6 (= Mindestlohn 2)

Ost
Zeitraum in Euro Erhöhung 

in Euro
Erhöhung 
in %

seit 01.01.2020 10,55 0,50 + 4,98 

ab 01.12.2020 10,80 0,25 + 2,37 

Ost
Zeitraum in Euro Erhöhung 

in Euro
Erhöhung 
in %

seit 01.01.2020 13,50 0,67 + 5,22 

ab 01.12.2020 10,80 0,60 + 4,44 

Gleiche Löhne in Ost und West
10,80

10,80

Gleiche Löhne in Ost und West
14,10

14,10

Für alle anderen Lohngruppen meldet euch bei der IG BAU!


